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Beitragsordnung 
 

Diese Beitragsordnung des Rollsportclubs Bietigheim-Bissingen e.V. regelt die Erhebung der Mitgliedsbeiträge und 
beschreibt die Höhe der Mitgliedsbeiträge, wie von der Mitgliederversammlung beschlossen. 
 
1. Erhebung der Beiträge  
Die Mitgliedsbeiträge für den Rollsportclub Bietigheim-Bissingen e.V. werden zum 01.01. eines Kalenderjahres fällig. 
Dies ist satzungsgemäß der Beginn eines Geschäftsjahres des Vereins. Die Zahlung erfolgt bis zum 31.03. des 
entsprechenden Kalenderjahres  
 
2. Zahlungsart der Beiträge  
Die Mitgliedsbeiträge werden vorwiegend durch Lastschrifteinzug gezahlt. Diejenigen Mitglieder, welche bei ihrem 
Eintritt in den Verein oder später keine schriftliche Lastschriftermächtigung abgegeben haben, sind verpflichtet, 
sicherzustellen, dass die Mitgliedsbeiträge bis spätestens 31.03. eines jeden Jahres auf einem Konto des 
Rollsportclubs Bietigheim-Bissingen e.V. eingegangen sind. Mitglieder, die eine Lastschriftermächtigung abgegeben 
haben, sind verpflichtet, Änderungen der Bankverbindung oder der Kontenangaben unverzüglich an den Verein 
weiterzugeben. Gebühren für nicht durchführbare Abbuchungen werden dem Mitglied in Rechnung gestellt.  
 
3. Beitragsarten und Höhe der Beiträge  
Der Rollsportclub Bietigheim-Bissingen e.V. erhebt für folgende Arten der Mitgliedschaft folgende Beiträge:  
 
Aktive Mitgliedschaft         50,00 € / Jahr  
Aktive Teilnahme am Sportbetrieb in mindestens einer Abteilung des Vereins  
 
Aktive Mitgliedschaft ermäßigt        30,00 € / Jahr  
Aktive Teilnahme am Sportbetrieb in mindestens einer Abteilung des Vereins  
Jugendliche bis 16 Jahre, Schüler, Studierende, Arbeitslose, Wehrdienstleistende  
und Zivildienstleistende, Schwerbehinderte ab 50% GdB (nachweispflichtig!)  
 
Passive Fördermitgliedschaft        25,00 € / Jahr  
keine aktive Teilnahme am Sportbetrieb  
 
Familienbeitrag  
Für den Fall, dass aus einer Familie, die bereits ein Mitglied (aktiv ermäßigt) im Verein hat, weitere Familienmitglieder 
Mitglied im Verein werden wollen, kann ein vergünstigter Familienbeitrag von 75% des aktiven Beitrages für alle 
Mitglieder aus dieser Familie beantragt werden. Der Antrag auf Familienbeitrag kann nur beim Eintritt naher Verwandter 
gestellt werden: Eltern, Großeltern, Geschwister. 
 
Beitrag bei ruhender Mitgliedschaft 
Für den Fall, dass ein aktives Mitglied die Region Bietigheim-Bissingen verlässt (vorübergehender Wohnortwechsel), 
aufgrund eines Studiums, Praktikums o.ä. und dennoch Mitglied bleiben möchte, kann es eine ruhende Mitgliedschaft 
beantragen. Der Spieler wäre berechtigt, an den wenigen Tagen seines Aufenthalts in der Region Bietigheim-
Bissingen, am Trainings- und Spielbetrieb seiner Mannschaft teilzunehmen. Der Mitgliedsbeitrag wird für diese Zeit auf 
25,00 € gesenkt. Der Antrag auf eine ruhende Mitgliedschaft muss ausreichend begründet und vom Vorstand 
genehmigt werden. 
 
4. Arbeitsstunden  
Alle aktiven Mitglieder (auch aktiv ermäßigt) sind zur Leistung von drei Arbeitsstunden je Geschäftsjahr verpflichtet. 
Arbeitsstunden können auch von anderen Personen für ein Mitglied geleistet werden, vorausgesetzt diese Personen 
sind nicht selbst aktive Mitglieder des Vereins. Eine Übertragung von Arbeitsstunden auf andere aktive Mitglieder ist 
nicht möglich. Mitglieder die ein Ehrenamt im Verein ausüben, sowie lizenzierte Trainer, Zeitnehmer und Schiedsrichter 
sind nicht verpflichtet Arbeitsstunden zu leisten. Für nicht geleistete Arbeitsstunden wird eine Ausgleichszahlung von 
5,00 € je Stunde erhoben. Die Ausgleichszahlung wird gemeinsam mit dem Mitgliedsbeitrag des folgenden 
Geschäftsjahres fällig. 
 
Diese Beitragsordnung kann nur durch Beschluss der Mitgliederversammlung geändert werden.  
März 2019   Gez. der Vereinsvorstand 
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